
Gesangverein Eintracht Nüstenbach e. V. 
 

 

 

Vereinfachter Nachweis für Spenden bis zur Höhe von 200 € 
 

 

Eine Kopie Ihres Bankbeleges bzw. des Kontoauszuges zusammen mit diesem Datenblatt wird von Ihrem 

Finanzamt als Zuwendungsnachweis anerkannt (§ 50 Abs. 4 Nr. 2 EStDV) 

 

 

Empfänger der Spende: Gesangverein Eintracht Nüstenbach e. V. 

Hardwiesenweg 1 

74821 Mosbach 

 Eingetragen beim Vereinsregister Mannheim (VR440341) 
 

Gläubiger-ID: DE24ZZZ00000183837 
 

Bankverbindung Zahlungsempfänger: DE35 6745 0048 0003 0061 78 

 Sparkasse Neckartal-Odenwald 
 

Art der Zuwendung*: Abzugsfähige Spende 

 (vgl. Bankbeleg bzw. Kontoauszug) 
 

Datum der Zuwendung: vgl. Bankbeleg bzw. Kontoauszug 
 

Zuwendungsbetrag: vgl. Bankbeleg bzw. Kontoauszug 
 

Die mit * gekennzeichneten Einträge müssen mit den Angaben im Bankbeleg/Kontoauszug übereinstimmen! 
 

Der Gesangverein „Eintracht“ Nüstenbach e. V. ist wegen der Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 

Nr. 5 AO), insbesondere des Chorgesangs, nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Mosbach, 

Steuer-Nr. 40004 / 15686, vom 18.06.2018 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der 

Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.  
 

Der Förderverein ist berechtigt, Zuwendungsbestätigungen für Spenden auszustellen. 
 

Es wird bestätigt, dass der zugewendete Betrag ausschließlich zur Verwirklichung des Vereinszweckes 

verwendet wird. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vereinfachte Spendennachweis kann nur zusammen mit einem 

Bankbeleg bzw. Kontoauszug als Spendennachweis verwendet werden! 


